
IV/275/2025  Seite 1 von 2 

Informationsvorlage 
 
Vorlage Nr.: IV/275/2025 

 
 

Federführung: Fachdienst 2 – Ordnung Datum: 06.11.2025 
Bearbeiter: Kerstin Schubert AZ:  
 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Feuerschutz und 
Ordnung 

25.11.2025 öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Sachstand Einrichtung Notfallinformationspunkte 

 
Im Rahmen der Erstellung des Sonderalarmplanes Stromausfall für den Landkreis 
Osnabrück wurde angeregt, in jeder Kommune sogenannte Notfall-informationspunkte 
einzurichten. 
Der Landkreis Osnabrück hat hierzu einen Leitfaden mit Empfehlungen zur Einrichtung, 
Ausstattung, Alarmierung und Kommunikation entworfen. 
 
Hiernach wird unterschieden zwischen Notfallinformationspunkt und Notfallinformationspunkt 
„Plus“. 
 
Die Notfallinformationspunkte können in der Gemeinde Bohmte in den jeweiligen 
Feuerwehrhäusern eingerichtet werden. Die Notfallinformationspunkte sollen über folgende 
Grundfähigkeiten verfügen: 
 
- Personal 
- Notstromversorgung 
- Notrufabgabe  
- Erste-Hilfe 
- Information 
- Kommunikation  
 
 
Die Notfallinformationspunkte „Plus“ sollen möglichst in den Rathäusern eingerichtet werden 
und sollen neben den o.g. Grundfähigkeiten der Notfallinformationspunkte sollen diese über 
zusätzlich Fähigkeiten wie z.B. Notversorgung mit Wasser, Zubereitung Babynahrung, ärztl. 
Versorgung, Wärmeinseln, etc. verfügen. 
 
Das Rathaus der Gemeinde Bohmte verfügt derzeit über keine Notstromversorgung, so dass 
der Notfallinformationspunkt „Plus“ vorübergehend im Feuerwehrhaus Bohmte eingerichtet 
werden soll.  
 
Der Leitfaden mit den Empfehlungen zur Einrichtung, Ausstattung, Alarmierung und 
Kommunikation für Notfallinformationspunkte wird in der Sitzung erläuternd vorgestellt.  
 
 
Beschluss: 
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Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   
 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 
Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  
 

 
 
      € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       
   Kostenstelle:       
 

  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  

 
Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Jährliche Folgekosten:       

 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       

Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 
                                                                                      nicht enthalten 
 

  
 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 

 durch einen Nachtragshaushalt 

 
 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 
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